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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtlichen Bauvorschriften:  

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)  

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
10.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 15) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 10.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 13) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) 

 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Schank- und Speisewirtschaften (§ 4 (2) Nr. 2 
BauNVO) nicht zulässig. 

 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Anlagen für sportliche Zwecke (§ 4 (2) Nr. 3 
BauNVO) nicht zulässig. 

 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen (§ 4 (3) 
Nrn. 4 und 5 BauNVO) nicht zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 

1.3 § 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird be-
stimmt durch die Festsetzung von  

▪ der Grundflächenzahl GRZ (siehe Eintrag in der Nutzungsschablone), 
▪ der Geschossflächenzahl GFZ (siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) 
▪ der Zahl der Vollgeschosse (siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) und 
▪ der Höhe baulicher Anlagen (siehe Eintrag in der Nutzungsschablone). 

1.4 Höhe baulicher Anlagen, Gebäudehöhen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 
18 BauNVO) 

1.4.1 Bei Gebäuden mit Satteldach (SD) wird als maximale Traufhöhe (TH) 7,5 m festge-
setzt. Diese wird gemessen zwischen Oberkante der zugehörigen Erschließungs-
straße (Fahrbahnmitte) und dem Schnittpunkt Außenwand/äußere Dachhaut an der 
Mitte des Gebäudes. 
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1.4.2 Bei Gebäuden mit Satteldach (SD) wird als maximale Firsthöhe (FH) 12,5 m festge-
setzt. Diese wird gemessen zwischen Oberkante der zugehörigen Erschließungs-
straße (Fahrbahnmitte) und der oberen Dachbegrenzungskante an der Mitte des 
Gebäudes. 

1.4.3 Die maximale Firsthöhe nach Ziffer 1.4.2 darf durch Dachaufbauten wie Solar- und 
Fotovoltaikanlagen sowie durch untergeordnete Bauteile für Technik (Lüftung, Küh-
lung, Aufzüge etc.) nicht überschritten werden. 

Hinweis: Ziffer 2.1.5 der örtlichen Bauvorschriften ist zusätzlich zu beachten. 

1.4.4 Dachaufbauten wie Gauben, sowie Zwerchgiebel bzw. Giebelhäuser, Zwerchhäuser 
und Wiederkehren dürfen die tatsächliche Traufhöhe um bis zu 3,0 m überschreiten.  

Hinweis: Ziffer 2.1.7 der örtlichen Bauvorschriften ist zusätzlich zu beachten. 

1.4.5 Nebenanlagen in Form von Nebengebäuden dürfen eine maximale Gebäudehöhe 
von 4,0 m nicht überschreiten. Diese wird gemessen zwischen Oberkante der zuge-
hörigen Erschließungsstraße (Fahrbahnmitte) und der oberen Dachbegrenzungs-
kante. 

1.4.6 Tiefgaragendächer dürfen maximal 0,5 m - gemessen zwischen Oberkante Rohde-
cke und Oberkante der jeweiligen Erschließungsstraße hinausragen. 

1.5 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 Abs. 4 BauNVO) 

Im allgemeinen Wohngebiet WA ist eine Überschreitung der festgesetzten Grund-
flächenzahl (GRZ) durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO und durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis 
zu einer GRZ von 0,8 zulässig. 

1.6 Höhenlage der Straße (§ 9 (3) BauGB) 

1.6.1 Es gilt die in der Planzeichnung festgesetzte Höhenlage der geplanten Straße. Die 
endgültige Höhe wird im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung ermittelt und in den 
Offenlageentwurf aufgenommen. 

1.6.2 Von der festgesetzten Straßenhöhe kann im Zuge der technischen Planung gering-
fügig um +/- 0,20 m abgewichen werden. 

1.7 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Als Bauweise gilt im allgemeinen Wohngebiet (WA) die offene Bauweise mit einer 
maximalen Gebäudelänge von 30 m. 

1.8 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen sind die Baugrenzen (Bau-
fenster) im zeichnerischen Teil. 

1.9 KFZ-Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

1.9.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Garagen nicht zulässig. 

1.9.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind gemäß dem Eintrag in der Planzeichnung 
KFZ-Stellplätze nur in der speziell festgesetzten Zone (ST) zulässig. 

1.9.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Tiefgaragen nur innerhalb der überbaubaren 
Fläche (Baufenster) zulässig. Ausgenommen hiervon sind notwendige Tiefgaragen-
zufahrten. 

1.9.4 Fotovoltaik-Überdachungen wie z.B. von offenen Stellplätzen sind im gesamten 
Plangebiet zulässig. 
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1.10 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen in Form von Nebengebäuden sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche (Baufenster) nur bis zu einer Größe von 40 m³ zulässig. Diese 
müssen zur öffentlichen Erschließungsstraße einen Abstand von mindestens 1,0 m 
einhalten. Der Abstand wird jeweils gemessen ab der hinteren Bordsteinkante. 

1.11 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.11.1 Kfz- Stellplätze sind als wasserdurchlässige Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster 
mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, begrün-
tes Rasenpflaster, Drainpflaster) auszuführen. 

1.11.2 Bei der Beleuchtung des Plangebietes sind nur fledermaus- und insektenfreundliche 
Beleuchtungsmittel (z.B. staubdichte Natriumdampflampen und warmweiße LEDs 
mit warmweißer Farbtemperatur bis max. 2000 Kelvin ohne UV-Anteil mit mono-
chromatischem Licht mit Wellenlängen von mindestens 590/600 nm) zulässig. Die 
Leuchtgehäuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die 
Oberflächentemperatur darf 60°C nicht überschreiten.  

Hinweis: Die Beleuchtung des Gebiets sollte generell, sowohl während der Bauzeit 
als auch nach Fertigstellung, auf ein Minimum reduziert und so gestaltet werden, 
dass keine Abstrahlung in die umliegenden Bereiche sowie nach oben erfolgt. Eine 
Reduktion der Beleuchtung kann z.B. durch Dimmen, Teil- und Vollabschaltung zu 
bestimmten Tages- bzw. Nachtzeiten oder den Einsatz von Bewegungsmeldern er-
folgen. 

1.11.3 Kupfer, Zink oder Blei ist als Dacheindeckung nur in beschichteter oder ähnlicher 
Weise behandelter Ausführung zulässig. 

1.11.4 Die Dächer der Nebengebäude sind mit einer Dachneigung von 0° bis 5° nur mit 
einer extensiven Dachbegrünung zulässig. Die Begrünung muss auf einer Fläche 
von mindestens 70% erfolgen und ist extensiv flächig als geschlossene Vegetati-
onsdecke auszubilden. Die Substrathöhe muss mindestens 8 cm betragen. Siehe 
hierzu auch Ziffer 2.1.2 der örtlichen Bauvorschriften. 

1.12 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen (§ 9 (1) Nr. 25a und 25b BauGB) 

1.12.1 Pro angefangener 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter, 
hochstämmiger Laubbaum oder hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen und dauer-
haft zu pflegen. 

Größe und Art siehe Pflanzliste im Anhang. 

1.12.2 Pro angefangener vier KFZ-Stellplätze ist ein hochstämmiger Laubbaum zu pflan-
zen und dauerhaft zu pflegen. Die Festsetzung in Ziffer 1.12.1 ist auf diese Festset-
zung anrechenbar. 

1.12.3 Bei Abgang oder Fällung eines Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Laubbaum 
bzw. Obstbaum gemäß der Pflanzliste im Anhang nachzupflanzen. 

Hinweis: 

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflich-
ten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist ent-
sprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Be-
bauungsplans zu bepflanzen. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
10.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 15) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 10.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 13) 

 

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die Dächer der Hauptgebäude mit einer Dachneigung von 30° bis 45° sind als Sat-
teldächer (SD) in einer rotbraunen bis braunen oder grauen Dacheindeckung in 
Form von Ziegeln bzw. Betondachsteinen auszubilden. 

2.1.2 Die Dächer der Nebengebäude sind mit einer Dachneigung von 0° bis 45° zulässig. 
Die Dächer sind bei einer Dachneigung ab 6° in einer rotbraunen bis braunen oder 
grauen Dacheindeckung oder mit einer extensiven Dachbegrünung auszubilden. 
Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 5° sind nur mit einer extensiven 
Dachbegrünung zulässig. Die Begrünung der Dächer muss auf einer Fläche von 
mindestens 70% erfolgen und ist extensiv flächig als geschlossene Vegetationsde-
cke auszubilden. Die Substrathöhe muss mindestens 8 cm betragen. Siehe hierzu 
auch Ziffer 1.11.4 der planungsrechtlichen Festsetzungen. 

2.1.3 Bei Hauptgebäuden sind untergeordnete Dächer wie Eingangsüberdachungen, Ter-
rassenüberdachungen und Balkonüberdachungen von den Regelungen in Ziffer 
2.1.1 bis 2.1.2 ausgenommen. 

2.1.4 Bei Haupt- und Nebengebäuden sind Wellfaserzement, offene Bitumenbahnen so-
wie glänzende Materialien nicht zulässig. 

2.1.5 Die tatsächlich realisierte Firsthöhe darf durch untergeordnete Bauteile für Technik 
(Lüftung, Kühlung, Aufzüge etc.) nicht überschritten werden.  

Hinweis: Ziffer 1.4.3 der örtlichen Bauvorschriften ist zusätzlich zu beachten 

2.1.6 Bei Hauptgebäuden sind Dachaufbauten wie Gauben sowie Zwerchgiebel, Zwerch-
häuser und Wiederkehren insgesamt bis zu 2/3 der Länge der zugehörigen Dach-
länge zulässig. Die jeweilige Breite wird an der Gaubenaußenkante gemessen. 

2.1.7 Bei Hauptgebäuden muss der Abstand von Gauben, Zwerchgiebel, Zwerchhäuser 
und Wiederkehren horizontal gemessen- mindestens 1,0 m vom Ortgang und verti-
kal gemessen- mindestens 0,5 m vom First betragen. 

2.1.8 Bei Hauptgebäuden sind Dacheinschnitte, Negativgauben und übereinanderlie-
gende Gauben (2. Reihe) nicht zulässig. 

2.2 Abgrabungen und Aufschüttungen (§ 74 (3) Nr. 1 LBO) 

2.2.1 Aufschüttungen sind mindestens bis auf Höhe des jeweiligen Straßenniveaus der 
zugehörigen Erschließungsstraße vorzunehmen. Ausgenommen sind Tiefgaragen-
zufahrten. 

2.2.2 Aufschüttungen dürfen eine Höhe von max. 0,5 m gegenüber der zugehörigen Er-
schließungsstraße nicht überschreiten. 

2.3 Einfriedigungen (§74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Einfriedigungen wie Zäune, Mauern oder Hecken entlang von öffentlichen 
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Verkehrsflächen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. Als Gehölze für Hecken 
sind Kirschlorber und Koniferen mit Ausnahme von Eiben (Taxus baccata) nicht zu-
lässig.  

Artenempfehlung: Hainbuche (Carpinus betulus), Buche (Fagus sylvatica), Feld-
ahorn (Acer campestre), Liguster (Ligustrum vulgare). Größe 60-100 cm 2xver-
pflanzt. 

2.3.2 Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht zulässig. 

2.4 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen der bebauten Grundstücke (§ 
74 (1) Nr. 3 LBO 

Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke sind als Grünflächen anzulegen und 
gärtnerisch zu unterhalten. Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen 
genutzt werden. 

2.5 Antennen (§74 (1) Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude sind nur eine sichtbare Antenne und/oder eine Satellitenantenne zu-
lässig. 

2.6 Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74 (3) 
Nr. 2 LBO) 

Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung wird durch ein qualifiziertes Ingenieurbüro 
ein Oberflächenwasserkonzept erstellt. Die Ergebnisse werden in den Offenlageent-
wurf entsprechend aufgenommen. 

 

Hinweis:  

Punktuelle oder linienförmige Versickerungen wie z.B. Sickerschächte und Rigolen, 
bei denen die Oberbodenpassage umgangen wird, sind grundsätzlich zulässig und 
stellen eine erlaubnispflichtige Gewässerbenutzung dar. 

2.7 Nutzung erneuerbarer Energien (§ 74 (1) Nr. 1 und 3 LBO i. V. m. § 74 (1) Satz 
2 LBO) 

Die oben aufgeführten örtlichen Bauvorschriften nach § 74 (1) Satz 1 Nrn. 1 und 3 
LBO gelten grundsätzlich nur, wenn sie gleichzeitig die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zulassen. 
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3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN/HINWEISE 

3.1 Denkmalschutz, Bodenfunde 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 

3.2 Bodenschutz/Altlasten 

Allgemeines 

Die folgenden Hinweise und Bestimmungen sollen dazu dienen, den Erhalt und 
Schutz des Oberbodens sowie kulturfähigen Unterbodens vor Vernichtung und Ver-
geudung zu schützen. Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz zum Schutz vor schäd-
lichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Boden-
schutzgesetz - BBodSchG). 

Hinweise und Bestimmungen zum Bodenschutz 

▪ Bei der Benutzung von Boden (Befahren, Lagern, usw.) sowie beim Abgraben, 
Aufträgen, Umlagern und Zwischenlagern von Bodenmaterial gilt das Vermei-
dungsgebot zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen nach § 7 BBodSchG einschließlich der Anforderungen an das Auf- und Ein-
bringen und Umlagern von Materialien nach §6 BBodSchG. Schädliche Boden-
veränderungen (Bodenverdichtungen, Schadstoffeinträge, etc.) sind vorsorglich 
zu vermieden. 

▪ Neben den allgemeinen Bestimmungen und Rechtsvorschriften sind insbeson-
dere die Vorschriften der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) und der 
Ersatzbaustoffverordnung für die (Weiter)Verwertung von Bodenmaterial zu be-
achten und anzuwenden. 

▪ Bodenabtrag darf nur im erforderlichen Umfang erfolgen. 

▪ Die Böden zukünftiger Grünflächen sind vor baulichen Beeinträchtigungen zu 
schützen, insbesondere vor Befahrungen und dadurch ausgelöste Verdichtun-
gen. Dazu sind diese Flächen als Tabuflächen eindeutig zu kennzeichnen und 
abzuzäunen. 

▪ Ober- und Unterboden sind entsprechend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 
19731 schonend und getrennt voneinander auszubauen. Sie dürfen nicht ver-
mischt und müssen getrennt voneinander gelagert werden. Im Unterboden wei-
sen Farbunterschiede, zunehmender Steingehalt, Veränderung der Musterung 
und/oder der Dichte auf einen Horizontwechsel hin. Unterböden mit unter-
schiedlichen Stein-gehalten, Farben, Mustern und/oder Dichte (Horizonte) sind 
getrennt auszubauen und zu lagern. 

▪ Ausgebauter Boden (z. B. Mutter- bzw. Oberboden) ist fachgerecht entspre-
chend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731 zwischenzulagern und im nut-
zungsfähigen Zustand zu erhalten. 
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▪ Beim Wiedereinbau sind die natürlichen Schichtfolgen und -mächtigkeiten aus 
Ober- und Unterboden und Untergrund wiederherzustellen. Dabei sind übermä-
ßige Verdichtungen entsprechend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731 zu 
vermeiden. 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den, z.B. für die Gestaltung von Grünanlagen oder für Rekultivierungs- und Bo-
denverbesserungsmaßnahmen. Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

▪ Alle Bodenarbeiten sind entsprechend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731 
nur bei geeigneter, möglichst trockener Witterung bis zu maximal steif-plasti-
scher Konsistenz zulässig; nach ergiebigen Niederschlägen, bei Bildung von 
Pfützen o- der weich-plastischer Konsistenz sind den Boden beeinträchtigende 
Arbeiten einzustellen. Nur Böden mit geeigneten Mindestfestigkeiten dürfen be-
fahren, aus- oder eingebaut werden. Die Grenzen der Befahrbarkeit und Bear-
beitbarkeit nach den geltenden technischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 
19639, DIN 19731, etc.) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. Hinweis: Bö-
den in den Konsistenzbereichen ko1 und ko2 (fest bis halbfest) können gut be-
arbeitet und befahren werden. Konsistenz „halbfest“: Bodenfarbe dunkelt bei 
Wasserzugabe nach, Bodenmaterial ist noch ausrollbar, aber bröckelnd, lässt 
sich nicht kneten. Für Böden im Konsistenzbereich ko3 (steif-plastisch) können 
die Arbeiten unter Berücksichtigung des „Nomogramm zur Ermittlung des ma-
ximal zulässigen Kontaktflächendruckes“ fortgesetzt werden. Konkrete Hin-
weise zur Bestimmung der Konsistenz finden sich in den DIN-Normen 18915 
und 19639 (Konsistenzklasse 4 und größer). 

▪ Im Rahmen der Ausführungsplanung sind Flächeneinteilungen, Befahrungs-
strecken bzw. Baustraßen, geeignete Maschinentechnik und die Logistik der 
Boden-arbeiten detailliert auszuarbeiten und ggf. mit der Unteren Bodenschutz-
behörde abzustimmen. 

▪ Bodenarbeiten (Abtrag, Auftrag, Befahrung, Umlagerung, Zwischenlagerung, 
usw.) dürfen nur mit Kettenfahrzeugen geringer Bodenpressung sowie mit ge-
ringem Gesamtgewicht durchgeführt werden; der zulässige maximale Kontakt-
flächendruck bzw. die zulässige maximale Bodenpressung von maximal 0,4 
kg/cm2 ist einzuhalten. Darüber hinaus sind die Grenzen der Befahrbarkeit und 
Bearbeitbarkeit nach den geltenden technischen Normen (DIN 18915, DIN 
19639 und DIN 19713) jeweils zu beachten und einzuhalten. 

▪ Witterungsbedingte Baustillstandszeiten zur Vermeidung schädlicher Boden-
verdichtungen sind einzuplanen. Bei kritischen Wetterlagen (insbesondere Re-
gen, Schnee und Tauwetter) sind die Bautätigkeiten einzustellen. 

▪ Eine Vermischung von Bodenmaterial mit Fremdmaterialien und Bauabfällen ist 
unzulässig. Eventuelle Fremdmaterialeinträge sind rückstandslos zu entfernen. 

▪ Müssen Böden zukünftiger Grünflächen bauzeitlich in Anspruch genommen 
wer-den, sind diese durch geeignete Befestigungen vor Verdichtungswirkungen 
zu schützen. Aufgrund der Verdichtungsempfindlichkeit der vorliegenden Bö-
den sind besondere Schutz- und Minimierungsmaßnahmen zu treffen, um nach-
haltige Bodenschadverdichtungen zu vermeiden. Die Befestigungsarten - wie 
mineralische Baustraßen, Stahlplatten, koppelbare Lastverteilungsplatten, Bag-
germatratzen etc.- der bauzeitlich genutzten Bodenflächen sind anhand der 
baulichen Nutzungsintensität (Achslasten / spezifische Bodendrücke und Lauf-
werkstypen, Befahrungsfrequenzen) auszuwählen. Die hierfür geltenden 
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technischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731, etc.) sind jeweils 
zu beachten und ein-zuhalten. Wenn keine Baustraßen angelegt werden, sind 
für die Befahrung last-verteilende Platten (sog. Baggermatratzen oder Holzboh-
len) vorzuhalten. Befestigte Baustraßen (geschüttet mit definiertem Aufbau) 
sind vorzugsweise auf (oberhalb) dem Mutterboden (Oberboden) anzulegen, 
sofern der Oberboden ausreichend trocken und tragfähig ist (geschlossene 
Grasnarbe). Unbefestigte Befahrungswege dürfen nur bei ausreichend trocke-
nem und tragfähigem Boden (geschlossene Grasnarbe) und nur mit Raupen-
fahrzeugen mit geringer Boden-pressung sowie mit geringem Gesamtgewicht 
befahren werden. 

▪ Eine Stabilisierung des anstehenden Bodens mit Kalk-/Zementgemischen ist 
verboten. 

▪ Als mineralische Schüttungen sind nur natürliche Gesteinskörnungen zulässig. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist unzulässig. Anfallender Bauschutt ist ord-
nungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, 
Baugruben Arbeitsgraben, usw.) benutzt werden. 

▪ Für Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind - soweit möglich - bereits 
versiegelte Bereiche zu verwenden. 

▪ Baubedingte erhebliche Verdichtungen sind vor der abschließenden Herstel-
lung der Grünflächen mit geeigneter dynamischer (Tief-) Lockerungstechnik zu 
beseitigen, z.B. mit einem Stechhublockerer. Bei Mutterbodenauftrag sind bau-
bedingte Verdichtungen vor Wiederauftrag des Mutterbodens zu beseitigen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung, usw., ist der Mutterboden des 
Ur-geländes im Vorfeld abzuschieben (keine Überschüttung). Für die Auffüllung 
darf ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) verwendet werden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken und Oberflächenbefestigungen sind möglichst durchlässig zu ge-
stalten. Zur Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahrten, Stellplätzen, 
usw., werden Rasengittersteine oder Pflaster mit groben Fugen empfohlen. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. Die Art und 
Wei-se der erforderlichen weitergehenden Sachverhaltsermittlung ist mit der 
Untere Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

3.3 Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Verwertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet gern. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassen-
aus-gleich erfolgen (zum Beispiel durch Geländemodellierung, Höherlegung der Er-
schließungsstraßen), wobei der Baugrubenaushub vorrangig auf den Grundstücken 
verbleiben und darauf wieder eingebaut werden soll, soweit Dritte dadurch nicht be-
einträchtigt werden. 

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs vor Ort sind: 

▪ mehr Gefälle bei der Kanalisation, 

▪ erhöhter Schutz bei Starkregen, 

▪ Klimaschutz durch Vermeidung von Transporten, 

▪ Verwertung statt Entsorgung und Kostenersparnis durch Wegfall der Ab- 
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fuhr/Entsorgung. 

Für den Fall, dass ein Erdmassenausgleich nicht möglich sein sollte, sollten die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Bebauungsplan bzw. im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargelegt werden. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans nicht möglich ist, sind überschüssige Erdmassen anderweitig zu verwerten. 
Diesbezüglich soll die Gemeinde selbst Maßnahmen ermitteln, wie z.B. die Verwer-
tung für 

▪ Lärmschutzmaßnahmen, 

▪ Dämme von Verkehrswegen, 

▪ Beseitigung von Landschaftsschäden, etc. 

Unbelasteter Erdaushub kann für Bodenverbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen oder anderen Baumaßnahmen verwendet werden, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und rechtlich zulässig ist. 

Erst nach gründlicher Prüfung einer sinnvollen Verwertung des Materials kann eine 
Entsorgung auf einer Erdaushubdeponie als letzte Möglichkeit in Frage kommen. 
Hierbei gilt zu beachten, dass die Erdaushubdeponien über begrenzte Verfüllmen-
gen verfügen und wertvolles Deponievolumen nicht durch unbelastetes und bau-
technisch weiterhin nutzbares Bodenmaterial erschöpft werden sollte. Insbesondere 
Kies kann im Regelfall als Rohstoff weitere Verwendung finden. Für Oberboden ist 
die Verwertung in Rekultivierungsmaßnahmen zu prüfen. 

Auf die Möglichkeit, auf der Grundlage des § 74 Abs. 3 Ziffer 1 LBO durch örtliche 
Bauvorschriften zu bestimmen, dass die Höhenlage der Grundstücke erhalten oder 
verändert wird, um überschüssigen Bodenaushub zu vermeiden, wird in diesem Zu-
sammenhang hingewiesen. 

3.4 Bodenbelastung durch historischen Bergbau 

Die Planung befindet sich in einem durch historische Bergbautätigkeit beeinflussten 
Gebiet. Eine vom Landratsamt in Auftrag gegebene Detailuntersuchung 
(23.11.2016) zur bergbaubedingten Schwermetallbelastung der Böden im Landkreis 
BH, hat im Umfeld der Planung erhöhte Schwermetallgehalte im Boden vorgefun-
den. 

▪ Die zum Zeitpunkt bekannten Bodenbelastungen stehen erfahrungsgemäß ei-
ner Bebauung grundsätzlich nicht im Wege. 

▪ Aufgrund der hier vorgefundenen, geogen bedingten Schwermetallbelastung ist 
eine Verwertung innerhalb des Bauvorhabens möglich. Die Belastungen kön-
nen aber beim Anfallen von Nicht-vor-Ort verwertungsfähigem Erdaushub zu 
deutlich erhöhten Verwertungs-bzw. Entsorgungskosten andernorts führen. 

Eine Umlagerung von Bodenmaterial innerhalb der abgegrenzten Geltungsbereiche 
von Böden mit großflächig erhöhten Schwermetallgehalten ist möglich sofern: 

▪ dies in Gebieten oder räumlich abgegrenzten Industriestandorten mit erhöhten 
Schadstoffgehalten erfolgt UND 

▪ die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Buchstabe b und c des BBodSchG genannten 
Bodenfunktionen nicht zusätzlich beeinträchtigt werden  

▪ und am Ort des Auf-/Einbringens die stoffliche Situation nicht nachteilig verän-
dert wird. 
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3.5 Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht (§ 4 Lagerstättengesetz) 
beim LGRB. Hierfür steht unter http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/Service/bohran-
zeigen eine elektronische Erfassung zur Verfügung. 

3.6 Regenwassernutzungsanlagen 

Die Installation einer Regenwassernutzungsanlage ist der zuständigen Behörde an-
zuzeigen. Regenwassernutzungsanlagen sind nach Regel der Technik auszufüh-
ren. 

3.7 Landwirtschaftliche Belange 

Von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mit landwirtschaftli-
chen Immissionen in Form von Lärm, Staub und Gerüchen zu rechnen, welche als 
ortsüblich hinzunehmen sind. 

3.8 Mantelverordnung 

Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem 01. August 2023 die neuen abfallrechtli-
chen Regelungen gelten, welche sämtliche bisherigen länderspezifischen Regelun-
gen außer Kraft setzten. Hierbei handelt es sich um die Mantelverordnung (Verord-
nung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung (ersetzt den RC-Erlass), Neu-
fassung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (ersetzt die VwV Boden) 
und Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung. 

3.9 Aufschüttungen/Auffüllungen 

Bezüglich Auffüllungen/ Aufschüttungen und anfallendem Bodenmaterial sind seit 
1. August 2023 die Neufassung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 
(ersetzt die VwV Boden) zu beachten. Hier sind die Vorsorgewerte in Anlage 1, Ta-
belle 1 und 2 einzuhalten. In der Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung werden die Anforderungen an die nachhaltige Sicherung und Wie-
derherstellung der Funktionen des Bodens im Sinne des § 1 Bundes-Bodenschutz-
gesetz näher bestimmt und an den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen und 
vollzugspraktischen Erkenntnisse angepasst. Die BBodSchV fasst die Regelung 
zum Auf- und Einbringen von Materialien neu und erweitert den Anwendungsbe-
reich, sie enthält zudem Regelungen zum physikalischen Bodenschutz. 

Für technische Bauwerke, wie z.B. Parkplätze, Wege sind seit dem 1. August 2023 
die Vorgaben der Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung zu be-
achten. 

Aufschüttungen/Auffüllungen auf Grundstücken, die zur Herstellung einer durchwur-
zelbaren Bodenschicht im Sinne von § 2 Bundes-Bodenschutzverordnung 
(BBodSchV) dienen, dürfen nur mit Bodenmaterialien entsprechend DIN 19 731 vor-
genommen werden. Die betreffenden Bodenmaterialien dürfen dazu keine Schad-
stoffgehalte über den in Anhang 2, Punkt 4, BBodSchV genannten Vorsorgewerte 
enthalten. Mineralische Materialien, die kein Bodenmaterial sind (z.B. Ziegelmehl, 
Bauschutt, Baustoffrecyclingmaterial), dürfen nicht zu Auffüllungen verwendet wer-
den, die später als durchwurzelbaren Bodenschicht dienen (Grünfläche, Rasenflä-
che etc.). 

Wird bei Eingriffen in den Boden optisch und/ oder geruchlich auffälliges Material 
angetroffen, sind die Arbeiten einzustellen und das Landratsamt Lörrach, Fachbe-
reich Umwelt, zu verständigen und das weitere Vorgehen abzusprechen. 
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3.10 Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22. März 1999 und 
in Anlehnung an § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltgesetz (WHG) unterliegt die dezentrale 
Niederschlagswasserbeseitigung (Versickerung in den Untergrund oder ortsnahe 
Einleitung in ein oberirdisches Gewässer) einer wasserrechtlichen Erlaubnispflicht. 
Ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis ist bei der unteren Wasserbehörde zu 
stellen. Die Antragsunterlagen richten sich nach dem Merkblatt "Antrag auf wasser-
rechtliche Erlaubnis für Versickerungen/ortsnahe Einleitungen“ des Landratsamtes 
Lörrach, Fachbereich Umwelt. 

3.11 Starkregen 

Bei der Planung des Baugebiets ist zu berücksichtigen, dass die Infrastruktur so 
ausgelegt werden sollte, dass evtl. Überflutungen möglichst schadlos abgeführt wer-
den können. Der Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-
Württemberg“ ist zu beachten. 

3.12 Grundwasserschutz 

Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe 
(Öle, Diesel, Fette, etc.) in den Boden gelangen. Die eingesetzten Maschinen und 
Geräte dürfen kein Öl oder Treibstoff verlieren. Eine ausreichende Menge an Ölbin-
demitteln ist vorzuhalten. Mit Öl verunreinigtes Erdreich ist sofort abzutragen und 
als Abfall zu entsorgen. Wassergefährdende Stoffe müssen in Auffangbehältern ge-
lagert werden, die den Inhalt aller Lagebehälter zurückhalten können. Die ungesi-
cherte Lagerung wassergefährdender Stoffe ist nicht gestattet.  

Es sind ausschließlich Baugeräte mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen einzu-
setzen. 

3.13 Artenschutz 

Vermeidungsmaßnahmen Vögel  

▪ Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verlet-
zung/Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen die Gebäude aus-
schließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also im Zeitraum von Anfang Oktober 
bis Ende Februar (01.10. – 28./ 29.02.), entfernt werden. Bei einem abweichen-
den Eingriffszeitpunkt ist das Vorgehen mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde eng abzustimmen. 

▪ Sollten Gehölzrodungen/Gebäudeabrissarbeiten zu einem Zeitpunkt innerhalb 
der Vogelbrutzeit erfolgen bzw. außerhalb des Zeitraums von Oktober bis Feb-
ruar, muss das Eingriffsgebiet unmittelbar vor dem Eingriff durch einen Arten-
schutz-Sachverständigen auf Vogelnester untersucht werden. Sollten dabei 
Nist- und Brutaktivitäten nachgewiesen werden, sind die Arbeiten umgehend 
einzustellen und das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde ab-
zustimmen; ggf. sind dann ergänzende Maßnahmen durchzuführen.  

▪ Um das Vogelschlagrisiko zu minimieren ist zu ergänzen, dass großflächige, 
vertikal zusammenhängende Glasflächen ab einer Fläche von drei Quadratme-
tern durch technische Maßnahmen für Vögel sichtbar gemacht werden müssen 
sowie verspiegelte Fassaden oder volltransparente Verglasungen über Eck, 
beispielweise als Balkongeländer, nicht zulässig sind. Aktuelle Informationen 
und Minimierungsmaßnahmen finden sich unter www.vogelschutzwar-
ten.de/glasanflug.htm. 

http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm
http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm
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Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse 

▪ Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verlet-
zung/Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, sollten die durch die Pla-
nung wegfallenden Gebäude im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende No-
vember durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wochenstubenzeit 
der Fledermäuse abgeschlossen und der Winterschlaf noch nicht eingeleitet 
und somit das Risiko, dass Fledermäuse durch die Arbeiten getötet oder erheb-
lich gestört werden, hier am geringsten ist.  

▪ Sollten Gehölzrodungen/Gebäudeabrissarbeiten zu einem Zeitpunkt stattfin-
den, der nicht die Wintermonate November bis Februar (01.11. – 28./29.02.) 
abdeckt, muss das Eingriffsgebiet unmittelbar vor der Gehölzrodung/den Ge-
bäudeabrissarbeiten durch einen Artenschutz-Sachverständigen auf Fleder-
mausbesatz kontrolliert werden. Sollten hierbei Fledermäuse nachgewiesen 
werden, sind die Rodungsarbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vor-
gehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

▪ Nächtliche Bauarbeiten sollten möglichst vermieden werden. Sind nächtliche 
Beleuchtungen im Bereich der Baumaßnahmen nicht zu vermeiden, muss eine 
fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden. Bei der Beleuchtung 
des Plangebietes sind fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtungsmittel 
(z.B. staubdichte Natriumdampflampen und warmweiße LEDs mit warmweißer 
Farbtemperatur bis max. 2000 Kelvin ohne UV-Anteil mit monochromatischem 
Licht mit Wellenlängen von mindestens 590/600 nm) zu wählen. Die Leuchtge-
häuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die Oberflä-
chentemperatur darf 60°C nicht überschreiten. Die Beleuchtung des Gebiets 
sollte generell, sowohl während der Bauzeit als auch nach Fertigstellung, auf 
ein Minimum reduziert und so gestaltet werden, dass keine Abstrahlung in die 
umliegenden Bereiche sowie nach oben erfolgt. Eine Reduktion der Beleuch-
tung kann z.B. durch Dimmen, Teil- und Vollabschaltung zu bestimmten Tages- 
bzw. Nachtzeiten oder den Einsatz von Bewegungsmeldern erfolgen.  

▪ Zusätzlich werden eine bauliche Integration von Vogelnistkästen und Fleder-
mausquartieren – beispielsweise von Fassadennestern oder Einbaukästen 
bzw. Fassadenröhren oder -quartieren – in die neuen Gebäude zur Erhöhung 
des Brutplatzangebots bzw. der Quartierstrukturen empfohlen. Informationen 
dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-am-haus.de/ abgeru-
fen werden.  

  

http://www.artenschutz-am-haus.de/
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Vermeidungsmaßnahmen Reptilien 

▪ Um das Einwandern von Reptilien in den Eingriffsbereich zu vermeiden, müs-
sen alle potenziell von Reptilien nutzbaren Versteckstrukturen frühzeitig vor Ein-
griffsbeginn und während der Aktivitätszeit der Eidechsen (April bis September) 
von der Fläche entfernt werden. Zudem muss die Vegetation auf der gesamten 
Fläche dauerhaft kurzgehalten werden.  

▪ Eine Ansiedlung von Reptilien während der Bauzeit im Plangebiet muss unter-
bunden werden. Demzufolge ist während der Bauarbeiten das Neuschaffen ge-
eigneter Habitate für Reptilien, wie z. B. die längerfristige Anlage von Anhäu-
fungen wie Erdaushübe zu vermeiden. 

 

 

 

Stadt Sulzburg, den __.__.____ 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister      Der Planverfasser 
Dirk Blens 
 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt Sulzburg über-
einstimmen. 
 
 
Stadt Sulzburg, den __.__.____ 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Dirk Blens 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich 
bekannt gemacht worden ist. Tag der 
Bekanntmachung und somit Tag des 
Inkrafttretens ist der ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Dirk Blens 
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PFLANZENLISTE 

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

▪ Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 10 – 12 cm  

▪ Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe 60 – 100 cm  

▪ Bei der Beschaffung der Bäume sind ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus regio-
naler Herkunft bzw. landschaftsgerechte Obstbäume zu verwenden. Für die regionale Her-
kunft ist von den Baumschulen ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

Standortgerechte, heimische Bäume 

Acer campestre   Feld-Ahorn 

Acer platanoides   Spitz-Ahorn 

Alnus glutinosa   Schwarz-Erle 

Betula pendula   Hänge-Birke 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Fagus sylvatica   Rotbuche 

Fraxinus excelsior   Gewöhnliche Esche* 

Populus alba    Silber-Pappel 

Populus tremula   Zitter-Pappel 

Prunus avium    Vogel-Kirsche 

Quercus robur    Stiel-Eiche 

Salix caprea    Sal-Weide 

Tilia cordata    Winter-Linde 

Ulmus minor    Feld-Ulme 

* Hinweis: Von der Anpflanzung von Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) wird aufgrund der 
Dynamik des „Eschentriebsterbens“ derzeit ausdrücklich abgeraten. Sollten in Zukunft Resis-
tenz-Züchtungen der Gewöhnlichen Esche aus regionaler Herkunft generiert werden können, 
sollte über eine Berücksichtigung der Art bei Nachpflanzungen nachgedacht werden. 

Sträucher 

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 

Corylus avellana   Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata   Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus   Gewöhnliches Pfaffenhütchen 

Frangula alnus   Faulbaum 

Ligustrum vulgare   Gewöhnlicher Liguster 

Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa   Schlehe 
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Rhamnus cathartica   Echter Kreuzdorn 

Rosa canina    Hunds-Rose 

Salix triandra    Mandel-Weide 

Salix viminalis    Korb-Weide 

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 

Obstbaumsorten 

Prunus-Sorten Gebietsheimische Kirschsorten z.B. Markgräfler Kracher, 

Hedelfinger, Hauszwetschge 

Pyrus-Sorten    Kulturbirne z.B. Geißhirtle, Schweizer Wasserbirne 

Malus-Sorten Gebietsheimische Apfelsorten z.B. Bohnapfel, Ziegler Ap-

fel 

Ergänzung - Wildobst  

Amelanchier ovalis  Gewöhnliche Felsenbirne 

Ribes nigrum   Schwarze Johannisbeere 

Ribes sylvestris  Wilde Johannisbeere 

Cornus mas   Kornelkirsche 
 


